
«Zusammenarbeit auf Augenhöhe nötig» 
Neue Herausforderungen bedingen eine veränderte Entwicklungszusammenarbeit – weshalb diese auch neue Wege gehen muss. 

Desirée Vogt 
 
Im Verlauf der letzten fünfzig 
Jahre gab es die verschiedensten 
Motive für die Entwicklungszu-
sammenarbeit. Und sie alle hat-
ten beziehungsweise haben ihre 
Berechtigung. Doch die He-
rausforderungen haben sich 
verändert. Und es stellt sich die 
Frage, ob die Entwicklungshilfe 
so, wie sie einst  definiert wurde, 
nicht völlig neu ausgestaltet 
werden sollte. Sollte es nicht 
heissen «Entwicklungszusam-
menarbeit statt Entwicklungs-
hilfe»? Und müsste es nicht viel-
mehr eine Zusammenarbeit 
zwischen Norden und Süden 
bzw. eine wechselseitige Ver-
antwortung geben statt «Hilfe 
aus dem Norden für den Sü-
den»? Diesen Fragen gingen 
gestern im SAL in Schaan die 
Referenten und Besucher des  
7. Gutenberger Ethik-Forums 
unter dem Titel «Wie wird aus 
Hilfe Entwicklung?» nach.  

Die Welt verändert sich – 
die Entwicklungshilfe auch 
Die Entwicklungshilfe bzw. -zu-
sammenarbeit ist eine «Erfin-
dung» der Zeit des Wiederauf-
baus nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die sich befreienden 
Kolonien, die neu «Entwick-
lungsländer» genannt wurden, 
sollten Zugang zu den Vorteilen 
unserer wissenschaftlichen und 
industriellen Fortschritte be-
kommen. Diese Ausführungen 
stammen übrigens von Rudolf 
Batliner, dem ehemaligen Ge-
schäftsführer des Liechtenstei-
nischen Entwicklungsdienstes 
(LED), der bereits im Jahr 2020 
über den Wandel in der Ent-
wicklungszusammenarbeit re-
ferierte. Dieser Rückblick von 
Batliner auf die Entstehung der 

Entwicklungszusammenarbeit 
ist wichtig, um zu verstehen, 
warum in diesem Bereich neue 
Wege gegangen werden müssen. 
Neben humanitären Absichten 
waren nämlich ursprünglich 
wirtschaftliche Interessen und 
machtpolitische Überlegungen 
die Motive. «Seither hat sich die 
weltpolitische und weltwirt-
schaftliche Lage aber immer 
wieder verändert und weiter-
entwickelt.» Und nun muss sie 
es wohl wieder tun. Die Eintei-
lung in Erste, Zweite und Dritte 
Welt zur Zeit des Kalten Krieges 
ergibt spätestens seit dem Mau-
erfall 1989 keinen Sinn mehr. 
Und spätestens seit dem Jahr-

tausendwechsel ist klar, dass die 
Entwicklung einzelner Länder 
und globale Probleme nur ge-
meinsam gelöst werden kön-
nen.  

Religion und Kultur als 
wichtiger Kontrapunkt 
So zielte das 7. Gutenberger 
Ethik-Forum vor allem auf zwei 
Fragen ab. Was sind im Jahr 
2022 die Motive reicher Staa-
ten, sich weiter für die Entwick-
lungszusammenarbeit zu enga-
gieren? Und: Wie müssten 
diese infolgedessen ausgestal-
tet werden? Die drei Referenten 
gingen diese zwei Fragen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln 

an. Josef Estermann legte als 
erster Redner die religiös-ethi-
schen Beweggründe dar und 
zeigte auf, warum eine vielfälti-
ge Zivilgesellschaft Grundlage 
von Teilhabe und Demokrati-
sierung ist. Und warum 
Religion und Kultur ein wichti-
ger Kontrapunkt zu einer stark 
ökonomisierten Entwicklungs-
zusammenarbeit darstellt. Von 
«Entwicklungshilfe» will auch 
Estermann nicht reden und 
spricht deshalb bewusst von 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Und diese werde es so lange 
brauchen, solange die Welt-
wirtschaftsordnung ungerecht 
sei und die Asymmetrie zwi-

schen dem globalen Norden 
und Süden aufrechterhalte. 
«Religionen spielen zudem für 
über 90 Prozent der Weltbevöl-
kerung eine wichtige Rolle bei 
der Lebensgestaltung. Deshalb 
darf die Säkularisierung in 
Westeuropa nicht universali-
siert werden.» Sicher seien Re-
ligionen in sich aber auch ambi-
valent: Sie hätten das Potenzial 
für Transformation, könnten 
aber auch Hemmschuh und 
Gewalterzeuger sein. Dennoch 
ist Josef Estermann überzeugt, 
dass die zukünftige Entwick-
lungszusammenarbeit interkul-
turell, interreligiös und system-
transformierend sein wird und 

der Respekt vor dem Anders-
sein wichtiger sei denn je. 

«Wildwestbranche, die 
in Kinderschuhen steckt» 
Aus den USA zugeschaltet wur-
de anschliessend Christoph 
Wenaweser, der UNO-Bot-
schafter Liechtensteins in New 
York. Er beleuchtete die The-
matik aus dem Blickwinkel der 
Politik und machte deutlich, 
dass Gerechtigkeit nicht nur 
dann gelten kann und darf, 
wenn alle «gleich mächtig» 
sind. Deshalb sei es gerade für 
einen Kleinstaat wie Liechten-
stein umso wichtiger, sich kon-
sequent für die Rechtstaatlich-
keit einzusetzen. Wenaweser 
sieht gute Möglichkeiten für 
das Land, die Welt durch inter-
nationale Politik gerechter zu 
gestalten – gerade auch im Be-
reich der Zusammenarbeit mit 
anderen Ländern. Und hierbei 
seien die 17 von der UNO de- 
finierten Nachhaltigkeitsziele 
ein bedeutendes Instrument, 
das sich an alle Länder richte. 

Chris Humphrey, Dozent 
am Zentrum für Entwicklung 
und Zusammenarbeit an der 
ETH, blickte indes auf neue An-
sätze der Wirtschaft zur Unter-
stützung der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Die Gruppe von 
Akteuren, die nachhaltig inves-
tieren wollen, wachse ständig. 
«Impact investment» sei zwar 
begrüssenswert, sei aber eine 
«Wildwestbranche», die noch 
in den Kinderschuhen stecke. 
So seien nach wie vor auch 
NGOs gefordert, die sich verän-
dernde Entwicklungszusam-
menarbeit neu zu definieren. 
«Die Menschen in armen Län-
dern wollen keine weitere Glüh-
birne für ihre Lehmhütten. Sie 
wollen leben wie wir.» 

Einbrecher erhielt nach Berufung eine reduzierte Haftstrafe 
Zuerst hätte der Rumäne für zwei Jahre hinter Gitter müssen. Seine Berufung zeigte jedoch Erfolg: Er muss insgesamt ein halbes Jahr absitzen. 

Im August nahm der Mann auf 
dem Anklagestuhl des Krimi-
nalgerichts Platz. Die Anklage 
lautete auf versuchten erwerbs-
mässigen Diebstahl. Dies, weil 
sich der 57-jährige Mann in ein 
Wohnhaus in Mauren mittels 
Flachzange Zugang verschaf-
fen wollte. Doch sein Plan ging 
nicht auf. Die Scheibe zerbarst 
und ein Schrei der Bewohnerin 
trieb ihn in die Flucht. Die Po-
lizei wurde gerufen, wie er 
wohl geahnt hatte. Denn er 
wartete auf sie an einer Bushal-
testelle. 

Damals entschied sich das 
Gericht für eine zweijährige 
Haftstrafe. Eine 500-Franken- 
Busse bzw. eine zehntägige Er-
satzfreiheitsstrafe kam hinzu. 
Ausserdem musste er der Ge-
schädigten den angerichteten 
Schaden privat ersetzen. Die 
Höhe der Strafe wurde durch 
«Erwerbsmässigkeit» begrün-
det. Das heisst: Das Gericht 
warf dem Mann vor, dass der 
versuchte Diebstahl nicht ein-
malig angedacht war – sondern 
dass dies seine Masche sei und  
er mit weiteren Einbrüche sei-

nen Lebensunterhalt bestreiten 
wollte. Einschlägige Vorstrafen 
im Ausland hätten diese Sicht-
weise untermauern sollen. 

Sowohl die Staatsanwalt-
schaft als auch der Angeklagte 
hatten vier Tage Bedenkzeit, 
um Berufung einzulegen. Der 
Mann entschied sich dazu: Mit 
Erfolg. 

Auseinandersetzung mit 
der Staatsanwältin 
Dass Obergericht urteilte, dass 
die Erwerbsmässigkeit nicht 
nachzuweisen sei. Der Fall ging 
somit ans Kriminalgericht zu-
rück.  

Gestern wurde neu verhan-
delt – und der Rumäne liess sich 
zu denselben Aussagen wie bei 
seiner ersten Verhandlung hin-
reissen. So sagte er, dass er le-
diglich Hunger hatte und 
diesen stillen wollte. Er hätte 
nicht «wie ein Zigeuner» bet-
teln wollen. Die Staatsanwältin 
machte klar, dass sie sein Wert-
urteil nicht teile: «Klar, betteln 
zu müssen ist nicht schön, aber 
im Gegensatz zum Stehlen ist es 
nicht strafbar.» Dass der Mann 

nicht erwerbsmässig stehlen 
wollte, zweifelte sie ebenso an. 

«Was hätten sie denn nachher 
gemacht?» Die Antwort war 

schlicht: Er wisse es nicht. Der 
versuchte Einbruch wäre nur 
seiner grossen Verzweiflung ge-
schuldet gewesen. Ein Kurz-
schlussmoment und ein einma-
liger Versuch . 

Schliesslich hätte er auch 
Geld benötigt, um wieder nach 
Rumänien zu seiner Tochter zu 
können. Aufgrund eines Streits 
zwischen den beiden hätte er 
den gemeinsamen Haushalt 
verlassen. Auch diese Argu-
mentation liess die Staatsan-
wältin nicht gelten. Denn als er 
nach Westeuropa reiste, hat er 
zuerst in Wien Halt gemacht. 
Dort liess er sich von der 
Caritas unterstützen. «Sie 
wussten, dass sie sich an  
gemeinnützige Organisationen 
wenden konnten, anstatt zu 
stehlen», sagte sie ihm. 

Angeklagter ist mit 
dem Urteil zufrieden 
Das letzte Wort vor der Urteils-
findung und -verkündung ge-
hörte dem Angeklagten. «Ich 
bin kein böser Mensch. Als ich 
den Schrei gehört habe, lief ich 
weg und wartete auf die Polizei. 

Es tut mir leid. Ich hoffe, dass 
Gott mir hilft», sagte er.  

Die Strafe des Angeklagten 
fiel deutlich geringer aus als 
noch im August. Der Rumäne 
erhielt eine Haftstrafe von  
18 Monaten, wobei 12 Monate  
als Probezeit ausgesprochen 
wurde. Für sechs Monate muss 
der Mann hinter Gitter, wovon 
er bereits vier abgesessen hat. 
Der Schaden, den er der Haus-
eigentümerin finanziell zuge-
fügt hat, muss er noch immer 
begleichen. Dieser beläuft sich 
auf rund 930 Franken. Die  
Busse von 500 Franken bezie-
hungsweise eine Ersatzfrei-
heitstrafe von zehn Tagen er-
hielt er wie beim ersten Urteil  
aufgebrummt. 

Der Richter gab der Staats-
anwaltschaft und dem Ange-
klagten vier Tage Bedenkzeit. 
Der Angeklagte sagte, dass er 
keine Berufung einlegen wolle 
und mit dem Urteil einverstan-
den sei. Sein Anwältin riet ihm, 
dies erst noch mit ihr zu bespre-
chen. Doch er winkte ab.  

 
Damian Becker

Der Einbrecher hörte einen Schrei als die Scheibe zerbarst und  
rannte davon. Bild: Keystone

Diskutierten über die zukünftige Enwicklungszusammenarbeit: Andrea Hoch (Moderation), Chris Humphrey, Josef Estermann und Christian 
Wenaweser. Bild: Nils Vollmar
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